
Urteil
BVerwG, Art. 3 Abs. 11 GG, Art. 141 EG,
§ 40 BBesG
Familienzuschlag bei Teilzeitbe-
schäftigung

Sind beide beamtete Eheleute in Teilzeit, aber ins-
gesamt mit mindestens der Arbeitszeit eines Vollzeitbe-
schäftigungsverhältnisses tätig, so haben beide Anspruch
auf den hälftigen Familienzuschlag ohne weitere Kür-
zung, auch wenn ein Ehegatte weniger als die Hälfte der
Regelarbeitszeit tätig ist.
Urteil des BVerwG v. 29.9.05 – 2 C 1.05

Aus den Gründen:
I.

Der Kläger und seine Ehefrau sind als Beamte […]
tätig. Im hier streitigen Zeitraum vom 1. März 1999
bis zum 31. Mai 2000 waren beide Ehegatten erzie-
hungsbedingt teilzeitbeschäftigt, der Kläger mit einer
Arbeitszeit von 18, seine Ehefrau mit einer Arbeits-
zeit von 24 Stunden bei einer Regelarbeitszeit von 40
Stunden.

Durch Bescheid vom 11. Mai 1999 setzte der Be-
klagte den Familienzuschlag der Stufe 1 auf Grund
der Teilzeitbeschäftigung des Klägers zur Hälfte und
diesen nochmals vermindert auf 18/40 fest. Die Kla-
ge, mit der sich der Kläger gegen die weitere Kürzung
wandte, war in beiden Rechtszügen erfolglos. Zur
Begründung hat das Berufungsgericht im
Wesentlichen ausgeführt:

Nach der hier maßgeblichen Fassung des § 40
Abs. 4 Satz 1 BBesG erhalte der Kläger, dessen Ehe-
gattin im öffentlichen Dienst beschäftigt sei und der
ebenfalls der Familienzuschlag der Stufe 1 zustehe,
den Betrag der Stufe 1 des für ihn maßgeblichen Fa-
milienzuschlages nur zur Hälfte. Da der Familienzu-
schlag zu den Dienstbezügen gehöre, unterliege er bei
Teilzeitbeschäftigten gemäß § 6 BBesG einer weite-
ren entsprechenden Kürzung. Dies sei hier durch die
angefochtenen Bescheide zutreffend geschehen.

Die Bestimmung verletze nicht den Gleichheits-
satz des Art. 3 Abs. 1 GG. Zwar finde die Kürzung
nach § 6 BBesG nicht statt, wenn einer der Ehegatten
vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen versorgungsberechtigt sei oder wenn
beide Ehegatten mit mindestens jeweils der Hälfte
der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt seien. Von
dieser Vergünstigung den hier vorliegenden Fall aus-
zunehmen, dass einer der beiden Ehegatten weniger
als die Hälfte, der andere mehr als die Hälfte und bei-
de zusammen mehr als die volle Regelarbeitszeit tätig
seien, liege noch innerhalb des weiten Spielraums des
Gesetzgebers und sei nicht willkürlich. […]

II.
[…]

Die Revision ist begründet. Der Kläger hat für die
Zeit vom 1. März 1999 bis zum 31. Mai 2000 An-
spruch auf den Familienzuschlag der Stufe 1 in halber
Höhe. Eine weitere Kürzung dieses hälftigen Betra-
ges ist nicht zulässig.

Maßgeblich ist § 40 Abs. 4 BBesG in der mit der
heutigen Fassung gleichlautenden Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl I S.
3434). Danach erhält ein Beamter den Betrag der
Stufe 1 des für ihn maßgebenden Familienzuschlages
zur Hälfte, wenn der Ehegatte ebenfalls Beamter ist
und deshalb seinerseits Anspruch auf den Familien-
zuschlag hat. Nach Satz 2 der vorbezeichneten Be-
stimmung findet § 6 BBesG auf den jeweiligen Be-
trag keine Anwendung, wenn einer der Ehegatten
vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder beide
Ehegatten mit jeweils mindestens der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind. Besoldungs-
empfänger, die miteinander verheiratet sind, können
danach nicht mehr als jeweils die Hälfte des für sie
maßgebenden ehegattenbezogenen Familienzuschla-
ges erhalten. Diese Kappungsgrenze darf nicht über-
schritten werden, da der Familienzuschlag den Ehe-
gatten nicht mehrfach und insgesamt nicht höher als
in dem gesetzlich bestimmten Umfang gezahlt wird.
Diese Obergrenze darf allerdings auch nicht unter-
schritten werden, wenn beide Ehegatten insgesamt
die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten erreichen.
Dies fordert eine verfassungskonforme sowie eine
den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts
berücksichtigende Auslegung.

Der ausdrücklich an den Familienstand anknüp-
fende ehegattenbezogene Bestandteil des Familien-
zuschlages besitzt in erster Linie eine soziale, näm-
lich familienbezogene Ausgleichsfunktion (vgl.
BVerfGE 71, 39 ). Er dient der Förderung der Fami-
lie, dem innerfamiliären Leistungsausgleich und der
Unabhängigkeit des verheirateten Bediensteten im
Interesse der Funktionsfähigkeit des Staates (vgl.
BVerfGE 21, 329 ). Der familienbezogene Zweck
der Zulage gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1
BBesG rechtfertigt es, dass derselbe Tatbestand,
nämlich die Ehe, nur einmal berücksichtigt wird,
auch wenn beide Ehegatten besoldungsberechtigt
sind (vgl. Urteil vom 1. September 2005 BVerwG 2
C 24.04 ). Dies wird dadurch erreicht, dass der ehe-
gattenbezogene Teil des Familienzuschlages gesplit-
tet wird (§ 40 Abs. 4 Satz 1 BBesG). Diese Konkur-
renzregelung ist ebenfalls mit Gemeinschaftsrecht
vereinbar. Sie gilt unabhängig davon, ob die dem
Grunde nach Familienzuschlagsberechtigten voll-
zeit- oder teilzeitbeschäftigt sind, und ist aus
objektiven Gründen gerechtfertigt, die nichts mit
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einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts
zu tun haben.

Allerdings enthält auch der primär sozialen Ge-
sichtspunkten Rechnung tragende Familienzuschlag
eine leistungsbezogene Komponente, da er nach
Maßgabe des § 6 Abs. 1 BBesG der Kürzung entspre-
chend der Reduzierung der Arbeitszeit unterliegt.
Diese Kürzung des Besoldungsbestandteils unter-
bleibt indessen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 BBesG,
wenn ein Ehegatte vollzeitbeschäftigt oder versor-
gungsberechtigt ist oder wenn beide Ehegatten insge-
samt mindestens die Arbeitszeit eines Vollzeitbe-
schäftigten erreichen. Nur wenn der Besoldungsbe-
rechtigte oder die Besoldungsberechtigten insgesamt
ein geringeres Arbeitszeitvolumen als ein Vollzeitbe-
schäftigter erreicht, ist es nach leistungsbezogenen
Kriterien gerechtfertigt, den Familienzuschlag
anteilmäßig zu kürzen.

Soweit der Wortlaut des § 40 Abs. 4 Satz 2 BBesG
dahin verstanden wird, dass ausschließlich beider-
seits mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit Beschäftigte von der Kürzung ausgenom-
men sind, widerspricht er auf Grund der nachträglich
eingetretenen Rechtsentwicklung der bei Erlass die-
ser Regelungen unmissverständlich zum Ausdruck
gekommenen Zielsetzung des Gesetzgebers. Das
Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung des Zweiten
Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des
Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 23. Mai
1975 (BGBl I S. 1174) kannte noch keine Kürzung
des damaligen Ortszuschlages (der Stufe 2), an des-
sen Stelle der Familienzuschlag getreten ist, wenn
beide Ehegatten im öffentlichen Dienst beschäftigt
und deshalb jeweils nach § 40 Abs. 2 BBesG a.F. be-
rechtigt waren. Erst durch Art. 1 § 1 Nr. 5 Buchstabe
d) des Gesetzes zur Verbesserung der Haushaltsstruk-
tur vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) wur-
den in § 40 BBesG die Absätze 5 und 6 eingefügt.
Danach reduzierte sich der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Ortszuschlag der Stufe 1 und den folgen-
den Stufen auf die Hälfte, wenn beide Anspruchsbe-
rechtigten ortszuschlagsberechtigt waren. Die
Kürzungsregelung des § 6 BBesG fand nur dann
keine Anwendung, wenn einer der Anspruchs-
berechtigten vollbeschäftigt war.

Die anteilige Kürzung des hälftigen Ortszuschla-
ges bei Teilzeitbeschäftigten stand nach Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts im Einklang mit dem
Grundgesetz, auch wenn die Teilzeitbeschäftigungen
in der Summe mehr als die Arbeitszeit eines vollzeit-
beschäftigten Beamten ausmachten (Beschluss vom
15. Oktober 1985 BVerfGE 71, 39 ff.). Für die ver-
fassungsgerichtliche Würdigung maßgebend war,
dass der Gesetzgeber die Gewährung des vollen Zu-
schlages von der Vollzeitbeschäftigung jedenfalls ei-
nes Ehegatten im öffentlichen Dienst abhängig ma-

chen durfte (a.a.O. S. 59). Trotz dieser Entscheidung
sah sich der Gesetzgeber bereits kürzeste Zeit später
auf Vorschlag des Bundesrats veranlasst, den damali-
gen § 40 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 3 BBesG durch
Art. 1 Nr. 4 Buchstabe b) des Vierten Gesetzes zur
Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom
20. Dezember 1985 (BGBl I S. 2466) zu ergänzen
und die Kürzung nach § 6 BBesG auch dann auszu-
schließen, wenn beide Anspruchsberechtigte mit je-
weils mindestens der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit beschäftigt sind. Die bis dahin geltende Re-
gelung wurde vom Bundesrat als „unbefriedigend“
empfunden, wenn die Arbeitszeit der Ehegatten „zu-
sammen die Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten er-
reicht“ (vgl. BTDrucks 10/3789 S. 13). Danach ver-
folgte der Gesetzgeber das Ziel, im öffentlichen
Dienst teilzeitbeschäftigte Ehegatten den vollzeitbe-
schäftigten Besoldungsempfängern gleichzustellen,
wenn per Saldo dieselbe Arbeitszeit erreicht wird. Die
Summe der Besoldung sollte mit der Summe der
Arbeitszeit im Einklang bleiben.

Dagegen kam es dem Gesetzgeber nicht darauf
an, ausschließlich solche Ehegatten zu privilegieren,
die jeweils mindestens mit der Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit beschäftigt waren. Die Formulierung
des gesetzlichen Tatbestandes, die ausschließlich den
individuellen Beschäftigungsumfang der beiden
Ehegatten in den Blick nahm, beruhte allein darauf,
dass zu jener Zeit ein Besoldungsempfänger Dienst
zumindest zur Hälfte der Arbeitszeit eines
Vollzeitbeschäftigten leisten musste. […]

Die Übereinstimmung von Wortlaut und Ziel
des Gesetzes ging mit der Einführung der unterhälfti-
gen Teilzeitbeschäftigung (vgl. Art. 2 Nr. 15 bis 19
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997, BGBl I S.
322) verloren. Der weiteren Flexibilisierung des Ar-
beitszeitrechts wurde die Formulierung des § 40 Abs.
4 BBesG nicht angepasst. Dies beruhte nicht auf ei-
ner bewussten Entscheidung des Gesetzgebers, un-
terhälftig beschäftigte Zuschlagsberechtigte, deren
Arbeitszeit zusammen mindestens der Regelarbeits-
zeit entspricht, auszugrenzen. Es lässt sich nicht klä-
ren, ob der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, dass §
40 Abs. 4 Satz 2 BBesG teilzeitbeschäftigte Ehegatten
ohnehin von der Kürzungsregelung des § 6 BBesG
ausnimmt, wenn deren Arbeitszeit insgesamt den
vollen Umfang, nämlich zweimal mindestens die
Hälfte der Regelarbeitszeit erreicht, oder ob die An-
passung unbedacht unterblieben ist. Jedenfalls
spricht nichts dafür, dass der Bundesgesetzgeber sei-
ne frühere Konzeption aufgeben und der von ihm
selbst eingeleiteten Entwicklung des Arbeitszeit-
rechts entgegensteuern wollte, indem die unterhälfti-
ge gegenüber der mindestens hälftigen Teilzeitbe-
schäftigung finanziell überproportional schlechter
gestellt werden sollte. Für ein solches Anliegen erge-
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ben sich aus den verschiedenen Gesetzgebungsver-
fahren keinerlei Anhaltspunkte. Eine solche Konzep-
tion wäre auch mit der Idee widerspruchsfreier Ge-
setzgebung nicht zu vereinbaren. Sie stände zudem
mit höherrangigem Recht nicht im Einklang. Schon
aus rechtsstaatlichen Gründen kann mangels
anderweitiger Anhaltspunkte nicht davon
ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber mit
seinem Unterlassen Ziele verfolgt hat, die mit dem
nationalen Verfassungsrecht und mit dem
Gemeinschaftsrecht nicht zu vereinbaren sind.

Der Widerspruch zwischen dem Wortlaut und
dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers eröff-
net die Möglichkeit einer verfassungskonformen
Auslegung. […]

Eine an den Maßstäben des nationalen Verfas-
sungsrechts orientierte Gesetzesauslegung gebietet
es, entsprechend dem Willen des Gesetzgebers bei
der Novellierung der Ortszuschlagsregelungen im
Jahre 1985 gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 BBesG von der
Kürzung des Ehegattenanteils im Familienzuschlag
gemäß § 6 BBesG auch dann abzusehen, wenn einer
der dem Grunde nach Berechtigten unterhälftig be-
schäftigt ist, die Arbeitszeit der gemeinsam Berech-
tigten insgesamt jedoch mindestens der Regelarbeits-
zeit entspricht. Das Gleichbehandlungsgebot des
Art. 3 Abs. 1 GG lässt es nicht zu, Ehegatten, deren
Arbeitszeit insgesamt mindestens die volle regelmä-
ßige Arbeitszeit erreicht, hinsichtlich des Familienzu-
schlages schlechter zu stellen als Besol-
dungsempfänger, die beide zumindest mit 50 v.H.
der Regelarbeitszeit teilzeitbeschäftigt sind.

Art. 3 Abs. 1 GG fordert, alle Menschen vor dem
Gesetz gleich zu behandeln. […] Das aus dem allge-
meinen Gleichheitssatz abzuleitende Verbot, wesent-
lich Gleiches willkürlich ungleich zu behandeln, gilt
auch im Bereich des Besoldungsrechts (vgl. BVerfGE
26, 141 ; 49, 260 ). Insoweit kommt es nicht darauf
an, ob der Familienzuschlag, wie er in den Grundzü-
gen von § 40 BBesG geregelt wird, verfassungsrecht-
lich gewährleistet ist. Erlässt der Gesetzgeber Vor-
schriften über den Orts- bzw. Familienzuschlag für
Ehegatten, die beide im öffentlichen Dienst beschäf-
tigt sind, so müssen diese Bestimmungen ebenfalls
dem Gleichbehandlungsgebot gemäß Art. 3 Abs. 1
GG genügen. […]

Wäre der Kläger der Kürzungsregelung des § 6
BBesG unterworfen, so träte eine Benachteiligung
im Vergleich mit den in § 40 Abs. 4 Satz 2 BBesG
ausdrücklich genannten Personen ein. Zwar hat das
Bundesverfassungsgericht im Jahre 1985 entschie-
den, die Ungleichbehandlung der teilzeitbeschäftig-
ten Beamten gegenüber den vollzeitbeschäftigten Be-
amten sei sachlich gerechtfertigt (BVerfGE 71, 39
ff.). Indessen hatte das Bundesverfassungsgericht sei-
nerzeit nicht darüber zu befinden, ob auch eine Un-

gleichbehandlung im öffentlichen Dienst teilzeitbe-
schäftigter Ehegatten berechtigt ist, die gemeinsam
mindestens die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftig-
ten erreichen, wenn sie jeweils mit der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit oder wenn sie mit teils unter-
hälftiger und teils überhälftiger Arbeitszeit Dienst
leisten. Eine solche Benachteiligung der einen
Gruppe Teilzeitbeschäftigter gegenüber der anderen
Gruppe Teilzeitbeschäftigter wäre sachlich nicht zu
rechtfertigen.

Ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot
scheidet nicht deshalb aus, weil die finanziellen Ein-
buße, die die beiden im öffentlichen Dienst teilzeit-
beschäftigten Ehegatten auf Grund der doppelten
Kürzung nach den §§ 6, 40 Abs. 4 Satz 1 BBesG mo-
natlich erleiden, möglicherweise gering ist. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kön-
nen geringfügige Ungleichbehandlungen hingenom-
men werden, falls sie sich aus typisierenden Regelun-
gen ergeben. Eine zulässige Typisierung kommt in
Betracht, wenn die Anwendung einer gesetzlichen
Vorschrift nur im Einzelfall ausnahmsweise zu einer
Benachteiligung der Betroffenen führt; die Regelung
darf nur in besonders gelagerten Fällen Ungleichhei-
ten entstehen lassen und nicht ganze Gruppen von
Betroffenen stärker belasten (vgl. BVerfGE 27, 220 ;
71, 39 ). Das ist nicht der Fall, wenn die durch Ehe
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miteinander verbundenen teilzeitbeschäftigten Be-
amten, von denen einer unterhälftig Dienst leistet,
ausnahmslos die anteilige Kürzung des Familienzu-
schlages hinnehmen müssten. Im Übrigen kann von
einem geringfügigen Nachteil nicht die Rede sein,
weil dem Kläger im Zeitraum vom 1. März 1999 bis
zum 31. Mai 2000 der (hälftige) Familienzuschlag
nochmals um 55 % gekürzt worden ist.

Zwischen den unterhälftig und den sonstigen teil-
zeitbeschäftigten Bediensteten bestehen keine Unter-
schiede von einer solchen Bedeutung, die eine Berech-
nung des Familienzuschlages zum einen ohne und
zum andern unter Anwendung der Kürzungsregelung
des § 6 BBesG rechtfertigen könnten. Zwar mögen
sich Voll- und Teilzeitbeschäftigung eines Beamten
oder Richters in einer Weise unterscheiden, die im
Hinblick auf die hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums eine unterschiedliche Höhe des Fa-
milienzuschlages zu legitimieren vermag (vgl. BVerf-
GE 71, 39 ). Solche qualitativen Unterschiede beste-
hen indessen nicht zwischen Teilzeitbeschäftigten, de-
ren Arbeitszeit nur in verschiedenem Umfang gekürzt
ist. Den insoweit bedeutsamen quantitativen Unter-
schieden wird bei der Festsetzung der familienbezoge-
nen Besoldungsbestandteile dadurch Rechnung ge-
tragen, dass eine Gesamtarbeitszeit (zumindest) im
Umfang der regelmäßigen Beschäftigung gefordert
wird und dass darüber hinausgehende Arbeitszeiten
unberücksichtigt bleiben.

Insbesondere trifft es nicht zu, dass die unterhälf-
tige Teilzeitbeschäftigung im Gegensatz zur zumin-
dest hälftigen Teilzeitbeschäftigung nur nebenberuf-
lich und nicht hauptberuflich ausgeübt wird. Wie
der erkennende Senat in seinem Urteil vom 25. Mai
2005 (BVerwG 2 C 20.04) ausgeführt hat, ist das
Merkmal der Hauptberuflichkeit gesetzlich nicht de-
finiert oder näher erläutert. In Übereinstimmung mit
dem allgemeinen Sprachgebrauch wird eine Tätig-
keit hauptberuflich ausgeübt, wenn sie entgeltlich
ist, gewolltermaßen den Schwerpunkt der berufli-
chen Tätigkeit darstellt, in der Regel den überwie-
genden Teil der Arbeitskraft beansprucht und dem
durch Ausbildung und Berufswahl geprägten Berufs-
bild entspricht oder nahe kommt. Die hauptberufli-
che Tätigkeit ist durch diese Merkmale von einer Tä-
tigkeit abzugrenzen, die die Arbeitskraft nur neben-
bei beansprucht oder neben einer hauptberuflichen
Tätigkeit nur als Nebentätigkeit, Nebenamt oder
Nebenbeschäftigung ausgeübt werden kann. Da sich
die Regelungen über die Teilzeitbeschäftigung der
Beamten zwischenzeitlich wesentlich geändert haben
und der Bund wie auch die Länder von der Herabset-
zung der regulären Arbeitszeit auf höchstens die
Hälfte abgerückt sind, übt auch ein teilzeitbeschäf-
tigter Beamter mit weniger als der Hälfte der Regelar-
beitszeit sein Amt hauptberuflich aus, wenn er min-

destens ein Kind unter achtzehn Jahren oder einen
pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut
oder pflegt. Dadurch wird berücksichtigt, dass ein
Beamter, dem die Betreuung oder Pflege seiner Ange-
hörigen obliegt, objektiv daran gehindert ist, seine
volle Arbeitskraft dem Dienstherrn zur Verfügung zu
stellen, wie es dem Leitbild des vollzeitig
beschäftigten Beamten entspricht, der sich seinem
Beruf mit voller Hingabe zu widmen hat.

Obgleich von der Gesamtarbeitsleistung der Ehe-
gatten der Dienstherr (gegebenenfalls verschiedene
Dienstherren) wegen der ungleichmäßigen Arbeits-
zeitverteilung unterschiedlich profitiert, den ehegat-
tenbezogenen Familienzuschlag jedoch immer zur
Hälfte tragen muss, ergibt sich hieraus kein nach Art.
3 Abs. 1 GG relevanter Differenzierungsgrund. Den
hälftigen Anteil muss der Dienstherr ebenfalls tra-
gen, wenn einer der Ehegatten zur Hälfte und der an-
dere zu mehr als der Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit beschäftigt ist.

Die Kürzung des Familienzuschlages bei unter-
hälftiger Beschäftigung ist auch dann nicht mit Art. 3
Abs. 1 GG vereinbar, wenn die Verminderung der
Arbeitszeit in diesem Umfang nicht aus arbeits-
marktpolitischen Gründen, sondern aus familienpo-
litischen Gründen ermöglicht worden ist. Zwar ist
die partielle Gleichstellung der verheirateten teilzeit-
beschäftigten mit den vollzeitbeschäftigten Beamten
durch das Vierte Gesetz zur Änderung besoldungs-
rechtlicher Vorschriften auch damit begründet wor-
den, dass die bis dahin bestehende Regelung Ehegat-
ten von einer arbeitsmarktpolitisch erwünschten He-
rabsetzung ihrer Arbeitszeit abhalten könne (vgl.
BTDrucks 10/3789 S. 13). Die “Hälfte-Regelung”
des § 40 Abs. 4 Satz 2 BBesG erfasst aber nicht nur
die allen Beamten eröffneten, arbeitsmarktpolitisch
motivierten Teilzeitbeschäftigungen, sondern auch
Teilzeitbeschäftigungen aus familiären Gründen. Be-
reits diese Gleichstellung verbietet im Hinblick auf
die weiteren Rechtsfolgen eine Differenzierung we-
gen der Gründe der Teilzeitbewilligung. Zudem wäre
eine Regelungskonzeption nicht mehr nachvollzieh-
bar, die dem Beamten einerseits weitere Möglichkei-
ten verschafft, seine Arbeitszeit nach familiären Er-
fordernissen zu gestalten, ihm andererseits jedoch
teilweise gerade diejenige finanzielle Unterstützung
verweigert, die mit Rücksicht auf die familiären
Verhältnisse vorgesehen ist.

Die verfassungskonforme Auslegung der Kon-
kurrenzregelungen in § 40 Abs. 4 Satz 2 BBesG ist
auch gemeinschaftsrechtlich geboten und entspricht
dem Grundsatz, nationales Recht so auszulegen und
anzuwenden, dass es mit Gemeinschaftsrecht nicht
in Widerspruch tritt. Nach der auf Artikel 141 EG
gestützten Richtlinie 97/81 EG des Rates vom 15.
Dezember 1997 (Amtsblatt Nr. L 14 vom 20. Januar
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1998 S. 9) gilt das Verbot der Diskriminierung Teil-
zeitbeschäftigter, das sowohl durch § 15 Abs. 1 des
Bundesgleichstellungsgesetzes als auch durch § 72d
BBG und § 87b NBG (in der Fassung vom 19. Fe-
bruar 2001, Nds. GVBl S. 33) in nationales Recht
umgesetzt worden ist. Alle genannten Vorschriften
bestimmen gleichlautend, dass die Ermäßigung der
Arbeitszeit (einschließlich der Ermäßigung auf weni-
ger als die Hälfte) das berufliche Fortkommen nicht
beeinträchtigen darf und dass eine unterschiedliche
Behandlung von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit
nur zulässig ist, wenn zwingende sachliche Gründe
sie rechtfertigen (vgl. Urteil vom 23. September 2004
BVerwG 2 C 61.03, BVerwGE 122, 65 ). Nach § 4
Nr. 2 der genannten Richtlinie gilt, wo dies
angemessen ist, der Pro rata temporis Grundsatz.

Diese Grundsätze lassen es nicht zu, den hälftigen
Anteil verheirateter Besoldungsempfänger am Fami-
lienzuschlag nochmals einer anteiligen Kürzung zu
unterwerfen, wenn danach die Summe der zum Ein-
kommen verheirateter teilzeitbeschäftigter Beamter
rechnenden Familienzuschläge unterhalb der Kap-
pungsgrenze des einfachen Betrages und unterhalb
einer zur Arbeitszeit proportionalen Bezahlung liegt.
Für die Schlechterstellung der Teilzeitbeschäftigten,
von denen einer Dienst mit weniger als der Hälfte der
Regelarbeitszeit leistet, gegenüber den Teilzeitbe-
schäftigten, die beide mindestens hälftig beschäftigt
sind, oder gegenüber einem Vollzeitbeschäftigten be-
steht kein sachlicher Grund, der unabhängig von der
Teilzeitbeschäftigung die Kürzung rechtfertigen
könnte. […]
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